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5Ob104/68

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.10.1967

Norm

ABGB §613

ABGB §707

AußStrG §158

Rechtssatz

Ist die Beschränkung der deikommissarischen Substitution des Nacherben und das dem Nacherben an Grundstücken

der ihm zugedachten Liegenschaft auferlegte Legat im Grundbuch eingetragen, so ist die Klage des Legatars des

Nacherben auf Ausstellung einer verbücherungsfähigen Urkunde, dass den Gegenstand des Legates weitere

Grundstücke bilden als im Abhandlungsverfahren berücksichtigt wurden, sowohl gegen den Vorerben als auch gegen

den Nacherben zu richten.
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